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Nr . 139 . Bad Homburg v. d. H ., Donnerstag , den 14 . Dezember 1916.

Kreisverordnurig über Milch , j
Auf Grund der Bundesrats -Verordnung über Speisefette vom

20 . Juli 1916 , der Bekannt »!, des Kriegsernährungsamts über die
Bewirtschaftung van Miich u . den Verkehr mit Milch vom 3 . Okto¬
ber 1916 u. der Anordnung der Reichs -Stelle für Speisefette vom
4 . Oktober 1916 wird mit Zustimmung der Bezirks -Fettstelle für
den Obertaunuskreis folgendes bestimmt:

8 L
Die Bewirtschaftung der in den Gemeinden des Kreises ge¬

wonnenen u . in dieselben eingesührten Milch wird den Gemeinde -Be¬
hörden mit Ser Mastgabe übertragen , datz nachstehende Anordnungen
zu beachten sind.

8
Den Selbstversorgern , als welche die Kuhhalter nebst ihren Haus¬

halts » »nd Wirtschaftsangehörigen zu betrachten sind, sind die zum
Verbrauch in der eignen Wirtschaft unbedingt notwendigen Mengen
bis zu folgenden Höchstsätzen z» belassen:

a . V4 Ltr Zur Deckung des eignen Bedarfs an Vollmilch.
d . V2 Ltr Zur Butterbereitung für den eignen Haushalt ein-

schl. der Wirtschaftsangehörigen.
§ 3.

Die über den Bedarf der Selbstversorger hinaus vorhandene
Voll -Milch -Mengen der Kuhhaller , sowie die in die Gemeinde ein¬
geführten Mengen stehen der Gemeinde Behörde zur Bewirtschaft¬
ung gemäst ßtz 4 u . 5 der Verordnung vom 3 . 10 . 1916 zur Ver¬
fügung.

8 4.
Durch Einführung von Bezugsscheinen bezw. Milchkarten , für

die ein einheitliches Muster vorgeschrieben werden kann , haben die
Gemeindebehörden dafür zu sorgen , datz die Vollmilch -Versorgungs¬
berechtigten das nachstehende, ihnen zustehende tägliche Quantum Voll¬
milch erhalten:

a . Kinder im 1. u . 2 Lebensjahre soweit sie nicht gestillt wer¬
den I L' ter,

b . stillende Frauen für jeden Säugling 1 Liter,
c . Kinder im 3. u. 4 , Lebensjahre 3/ i  Liter,
d . schwangere Frauen in den letzten 3 Monaten vor der Ent¬

bindung s/4 Liter,
e . Kinder im 5 . u. 6 . Lebensjahr */» Liter.
f . Kranke durchschnittlich 1 Liter.

Den Kranken ist der Bezugsschein sür Vollmilch nur auf Grund
einer ärztlichen Bescheinigung , die nur auf eine bestimmte Zeit u.
höchstens für 2 Monate auszustellen ist, zu erteilen . Schwangeren
Frauen ist der Bezugsschein auch auszustellen , wenn die Hebamme
Schwangerschaft in den letzten 3 Monaten bescheinigt.

Die von Kassenärzten sür Mitglieder von Krankenkassen er¬
teilten Bescheinigungen sind vorbehaltlich des Rechts der Nachprüfung
durch eine von der Gemeinde bezeichnete Stelle anzuerkennen.

§ 5.
Daß in der gemäst § 4 verabfolgten Milch enthaltene Fett

wird den Gemeinden bei der Versorgung mit Speisefetten nicht an¬
gerechnet.

8 6 .
Soweit nach Deckung des Bedarfs der Vollmilchberechtigten noch

Vollmilch zur Verfügung steht, haben Kinder im Alter von 7 — 14
Jahren ein Vorrecht auf Zuweisung von Vollmilch sVollmilch -Vor-
zugsbcrechtigte ) . Der tägliche Bedarf dieser Vorzugsberechtigten wird
aus 118 Liter festgesetzt. Das in dieser Milch enthaltene Fett wird
den Gemeinden bei der Versorgung mit Speisefetten nach dem Satze
von 1 Liter Vollmilch = 28 Gramm Fett in Ansatz gebracht.

8 7.
Die Milcherzeuger , die bisher Milch an Verbraucher verkauft

haben und die Milchhändler sind verpflichtet , die Inhaber von Voll¬
milch-Bezugsscheinen von anderen Abnehmern und zwar die Boll-
milchversorgungöberechtigten vor den Bollmilch -VorzugS -Berechtigken
mit Vollmilch zu versorgen , soiveit solche vorhanden ist. Die Be¬
zugsscheine sind dem Verkäufer ausznhändigen und von diesem auf¬
zubewahren . Der Landrat kann den Gemeinden nnd diese den Er¬
zeugern aufgeben , Vollmilch an Gemeiden , Molkereien , Händler;
Verkaufsstellen oder Privatpersonen zu liefern.

8 8-
Zur Durchführung der im § 7 letzten Satzes vorgesehenen ^ -

Mastnahmen sind die Kuhhalter zur Abgabe von Vollmilch nach fol¬
genden Grundsätzen verpflichtet:

Es sind an Vollmilch bester Beschaffenheit von jeder Milch-
Kuh täglich abzuliefern:

a ) im ersten Monat nach dem Kalben — und wenn das ge¬
borene Kalb „angebunden " d. h. zur Aufzucht verwendet
ivird — in den ersten 6 Wochen : keine Milch.

d) in den nächsten 4 Monaten : 3 Liter
c) in den weiteren 3 Monaten : 2 Liter
d) in den restlichen Monaten : nichts.
Die Milch ist an einer von der Gemeindebehörde zu bestim¬

mende Stelle und zu einer von dieser Behörde festzusetzenden Stunde
abzugeben.

Als Fahrkühe werden nur solche Kühe anerkannt , die in den
ersten 5 Monaten nach dem Kalben weniger als 4 Liter Milch
täglich, in den folgenden Monaten weniger als 2 Liter Milch täglich
geben.

8 » .
Die Mtlchlieferungsbeziehungen , die vor dem 1. August 1916

bestanden haben , sind grundsätzlich aufrecht zu erhalten ; wo sie nicht
genügen , um den Bedarf der Vollmilch -Berechtigten zu decken, können
sie vom Landrat erweitert , und wo sie sich als zuweitgehend er¬
weisen , eingeschränkt werden.

Einschränkende Anordnungen bedürfen der Zustimmung der
Bezirksfettstelle , wenn die belieferte Stelle außerhalb des Kreises
liegt.

8 10.
Diejenigen Gemeinden , in denen die zur Verfügung stehende

Vollmilch zur Befriedigung der Vollmilckberechtigten nicht auSreicht,
haben rechtzeitig einen Antrag aus Milchzuweisung beim Landrat
zu stellen und hierbei nachzuweisen , datz die Abgabe mittels
Bezugsscheines und Milchkarte geregelt ist ; eine Berechnung der zur
Verfügung stehenden Mengen und des Bedarfes ist ebenfalls bei¬
zufügen.

8 11.
Es ist verboten:
1. Vollmilch und Sahne in gewerblichen Betrieben zu «rr-

ivenden . /
2 . Milch jeder Art bei der Brotbereitung und zur gewerbs¬

mäßigen Herstellung von Schokoladen und Süßigkeiten zu
verivenden.

3 . Sahne in Konditoreien , Bäckereien ; Gast -, Schank - und
Speisewirtschaften sowie in Erfrischungsräumen zu verab¬
folgen.

4 . Sahne in den Verkehr zu bringen , außer zur Herstellung
von Butter in gewerblichen Betrieben und außer zur Ab¬
gabe an Kranke und Krankenanstalten auf Grund amtlicher
Bescheinigung (§ 4).
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sind zu verfüttern.

Die nach Deckung des Bedarfes der Berechtign verbleibende
«» n >̂ f>k inmett sie nicht vom Landrat zur Versorgung andererVollmilch fleht, soweit ft? nicyr ^ ^ he zur freien

Verfügung , sie w"irch" jedoch b" der Berechnung deS Bedarfes an
Speisefetten der Gemeinde in Anrechnung gemacht.

Es werden folgende Höchstpreise für Vollmilch festgesetzt:
a bei Lieferung frei Haus : 36 ^ '9'
h an die Sammelsteüe : 33O ff ff  QA
c im Grohverkauf : OKJ
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mif krsuche" "ch ^ " beachtenl' zumal der
Kreis der Facharbeiter gegen früher we' . n.ua ^ vergiß
§ 923 der Reichsve.sichern»gsorvnung und Z st
auf den Formularen ).

//

für daS Liter.

Milch im Sinne dieser Verordnung ist Kuhmilch ohne Rück¬
sicht auf in- oder äusländischen Ursprung.

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1917 in Kraft.

. . . Ä » r . ^ S r « ä -w
bestraft.

Bad Homburg v. d. H., den 12. Dezember 1916.
Der KreisauSschusi.

I . B. 1 von Brüning.

^kj ?nig?n'Betriebe, welche der ue»errichtetkn Gärtnerri-Beruss-
»n.°»nA °it » . -- "Ä . . ”t u;r ; i m' ” " ‘
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EIWMa-»^M-hrdebars all Formularen ist fafott hier zur An-
brü, «' N. Der Elas -ada »» - -- » >» '* M "" " t

bis zum 26. Dezember ds. Js . -«'gegen
Der Vorsiyende deS sekt onsverstai des.

I . V.: von B üni ng._
Bekanntmachung.

B °d Homburg v. ^ H-̂ ^ 7. ^ 6.
Die

(Metzelsüppe ) nicht wie in ^ ^ d°'' sze' lensiem it Rücksicht auf die
Schlachtung verzehr: Wurst-
allgemeine Fleisch- und Fettknapph g Hülsenfrüchten

': hl ^ Z ? L7  7 ” Ä S - * - » -

F -tt völlig entbehrlich macht. ^ JUH,t fl Hd»e Landrat.
3. B.: v. Brünin g.

Bett. Schweinemastunternehme» siir den RkgicrunzShezirk Wiesbaden.
Abliesernua der Pstichtschweine.

Bei der Abnahme der Pflichtschwe.ne entstehen>leider «och immer

oerband-S n,« l daraus ausm-. Isa» mach-». -ab -
„ kl... h„& Mastunternehmen Handel,, dieS ist unter aur„ « u_ __ — — aetbanbe» nicht darauf aufmerksam ma-yen, 0 u - ^  ^

" ft0„,buia v d H., den 7. Dezember 1916. 1d)U)eine füt  das Mastunternehmen handelt, d.eS ist unter

■, d>. ÄS " .m SÄ . » w . °m Sa ! 3a ”. Ä JuU
l«pp -> nicht wie .nFri -densz- auf die Nee.raa aemästet worden sindl°ls Futter wurde nach Mais

Wiesbaden, den 6. Dezember 1916.
Beschluß.

ob es sich um Pflichtfchweineyanve.r,
im Mai , Juni und Juli ei,'gegangenen Verpfl 'chtungen ( .
Vertrag ) gemästet worden sind(als Futter wurde nach MaiS

bf ob' dte Pfl 'chÜchweine auf Grund der nach dem 1. Oktober
I abgeschlossenen Verpflichtungen (2 Vertrag ) gemästet

worden sind ssür Pflichtschwe.ne nach d- ? - " trag wi
in erster Linie Gerste oder auch Kleie geliefert). Wenn eö
fich um Heeresschweine handeltest dies be,anders anzugeben.

Macht der Master bei der Ablieferung keine diesbezüglichen An-
k.-n io werden seine Schweine nicht als Pflichtschwe.ne behandelt

fla6' n' T damit rechnen, dast ihm dieselben t.ochmals am

Bezirksaudichub . . Ä ha. su “. ® u J .oi * fcltAloHen bezüglich de» Beginnes der Schonzeit »' vh.

SSIÄ 1Ä - « '» ” “ »•» >" "« ' «•
Der Bezirksausschust

Wenzel.

H " nrVÄ5 -ÄÄ ' ' 8 ' “ ''chw«ne gel' °f°N h°t, der entfp. ech« .̂

- - -- Berlin , den 29 . November 1916.
*W K„ r Präsident des Kriegsernährungsamtshat am 22. « ep.

«d .NL "auf ^ und d. d ,i* -W • *
f ' : ? 11,‘a.n'i 8 ™ ' V 10321 unb M » 2 d . . « u»!lsh-uu«-b-»,» m.

_ , 2Äe « > > bl« « u-ll-rm-lsl-ra 1916 '* j % *Jj %  E v-s,lmm<? -ab gack„ ' » ' a aus Md -».

Sl ? 2t L7 .^ »L -7r - G .»-bml«u».
versicherten Bettikhsbeamten UN und Gehältern tatsäch- werter zu erteilen. ^ Genehmigung der « tt 0̂»rübellfoft*

lich bezogen haben, v » ^ » bmer. welcher Dklnrvv . rum»
rufSgenostenichaft versicher Exemplaren behufs I wo e»
und Facharbeiter hält, eine Nachw g » Nachweisung ist auch wendur
sorgfältiger Ausfüllung zuzusteUen̂. « « "
s-ttes der Gemeindebehörd-n etwa °e ^ |(fe  Nach-
aufzustellen und in zweifach ^  sonstigen BetriebSunlerneh.

"L ""°Ä »«7Ä - °. b" l- --
Wchll»,, .. b»' » -->« « L ),7 « . • * >I* ba. au! ausu.-. ,.

,. . f ÄÄ Ä ’ S .. °.- i- „ .b. . . . . ° " w" « <•

; sj» Verstellung von Nüven,»,r ^\ . Wirtschaft des rübenbaneuden Landwirts
wendung n der " «tuen i J t eJ| mlt bem  Herrn Präsidenten
handelt, bestimme td) 1 ® ^ <ti  derartige Ausnahmen in den
»>• « -lx - -0 .ah-- - - - am-b. b-» “ ” ™ ' e „ blt . . l| . » »b» - -» » »<•
Landkreisen von den Landrat n, dürfen. Die Erlaubnis zur

ÄBKÄff » L irz? 1
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Der Minttter deS Innern,

v. Loebell.
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; ?» Ä «VTr ” UN? Gehilfen und Lehrlinge* der « .

! gegebenen Zeit hierbei beschäftigt werden.

' I . P . : von ,oruninH _I _ __

Anmeldung und Entrichtung des
Warenumsatzftempels.

^rsttw » 2S5£SÄ *SU«• .<•>*«
Zbi'pu"kte zu entrichten. unb  Forstwirt»

Beläuft sich der Jahrsumsatz auf mehr al» 30
pfl chtung zur Anmeldung und e-ne Abgabepfl.cht nicht.

Für Betrieb,Inhaber, deren Warenumsatz nicht ^ heblich
hinter 3000 M zurückvle.bt, empfiehlt e» sich, zur Berme -

9)lilt. (l»»» o» dl- »NI,,,,ich»«- W- r-IMM.»».!-««
stelle gelangen zu lassen.

drucke können im RathauS Z ^ . Antrag den amtlichen Vordruck

^e schrifil"ch7n°A„l !7g° wnchd'7 V°r7ruck.nicht zugestellt.
4“ ; W m mZ  MUS bis ?um 31. tuuuur .9.7 -nttlck.-. I°.u

Ä- 5 TÄÄ - — ~
2 2512 8, ”nt-

8 °di»°» ... * b"
„Warenumsatzstempel . fR Bn ifttat. Steueroerwaltung , ein-

Saa teid, » ub da« » »m«M »™»'«‘ »” l" n '
gesandt weiden.

II- öahlung öurdl 0ie Pöfl Magistrat, Steuerverwaltung ein
Wer das ausgefüllte Anmeldesormularanden ' ,fln5t unb  kann die

sendet , erhält 'eme . Steuers ^ tzung nebst
Abgabe mittels d.eler Zah Warenumsatzes durch Abgabe de» oukgefüll.

NI. Im übrigen hat die Anmeldungd -r^ rwaltung? und ^ ^ eich die Zahlung der
ten Vordrucks beim Magistrat, vormittags zu erfolgen.

diLir ^ r ^ u »»“ - . . »».. . . ->4 »---»

sur nnmelbutiB ibres Umlabss » MM . «ud, m- nu
ihnen nnmeiaeoorDruihe nick, . useaanaen jina.

Dev Magistrat.
fSteuerverwaltung.

ifl eine erfihlassigeIII eine

nälunajdiine

Versenkbar
Nfihmaschin*

)itofcopp\

p«litttngtm
f̂ast ohne Mehrpreis
iversenkbar/

Niederlage der r ^hiiiUehst bekannten
Dftrkopp- nnd Köhler- NÄhmascUiaeH

mit Kugellager fast vollständig geräusch¬
los arbeitend . Vorrätig in nussbaum,
eichen , hell und dunkel , vor - und Rück¬
wärts nähend ohne Mehrpreis.

Diese Maschinen eignen sich auch
vorzüglich zum Sticken , Stopfen una
kann auf denselben ohne besondere
Vorkenntnis der jetzt so moderne Honl-
saum von Jedem leicht hergestelltwerden.

Grösste Auswahl am Platze.
Teilzahlung gestattet.

Th . Wächtershäuser,
Homburg - Kirdorf a . d. alt . Schul» .

Zu vermiete«
zum 1 Oktober eine Wohnung ganz oder
geteilt' iw Hinterbau ,El.sabe>henstraste) .Nah.
zu erfragen Dietigheimerstratze 1« .

Gottesdienst der israelitischen Gemeinde
Samstag, den 16. Dezember

Vorabend4 Uhr
morgens 7*̂ Uhr
morgen- 10 Uhr.

nachmittags3*° Uhr
Sabbatende5lB Uhr.
An den Werktagen:

Morgen» 7'° Uhr.
Abend» 4 Uhr.
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Carl Holland
ßausbaltuna $*Bazar

Celefon 482 Ba3 Homburg bouilenflr 67
neben 3er Post

6rö(3fes und reichhaltiges Spezialgeschäft
ölasroaren, Porzellane
Sfeinjeuge, Emaille

ttoforoaren, Korb- unS
Blirlfenmaren.

Reile-nnflenhen
Spielroaren aller arten
Küthen-einrichfungen

6e!cbenKart!Kel.
ehriflbaumlchmutli, Lichter, Baumitän8er.'

Größte Spielroaren-flusnellung!

jirahtifthe DJeihnartitssefchenhe
■ I [in9 LeSernaren.

en
cetW*
,r «*

Ko"!

Durch mein großes reichhaltiges Lager
kann ich noch die meisten Artikel zu alten

billigen Preisen verkaufen.

Nienwnd versäume die Gelegenheit seht
noch billig einzukaufen, da zukünftig wegen
Materialmangel auch in der Aeinleder-^n-
dustrie große Schwierigkeiten entstehen.

Als günstiger Gelegenheitskauf empfehle
eine Partie Damentaschen.

I . H. Kosl er jr., foMiftnftra^ 71
I | ^ auch mit Firmaeindruck liefert

t ÄLlllOr ' 1616 billigst di - Krcisblatt - Druckerei.

Schnakenvertilgung.
Durch die Regierungs -Polizeioerordnung vom I. Februar 1911 sind die Hausbesitzer

zur Schnakenvertilgung verpflichtet, bei Vermeidung einer Strafe bis zu 60 Mark . Es wird
daher angeordnet, die Vertilgung der in den Kellern p. p. überwinternden Schnaken in den
Monaten Januar u. Februar  vorzunehmen. Diese überwinternden Schnaken sind dnrch-
iveg befruchtete Weibchen, die im Frühjahr ausfliegen, sofort mit dem Eierlegen beginnen,
und sich überaus schnell vermehren.

Jetzt, ivo die Schnaken erstarrt an den Decken und Wänden hängen, ist es ein Leichtes,
sie zu vertilgen.

Bad Homburg hat als Kurort ein großes Interesse daran, möglichst schnakenfrei zu
sein. Es ist festgesteUk, daß die Schnaken in der Regel das ganze Jahr hindurch sich in der
Nähe ihrer Brutstätte aufhalten und daher lässige Hausbesitzer der Belästigung durch die in
ihren Hofraiten gezüchteten Schnaken in erster Linie selbst ausgesetzt sind. Die Vertilgung
in der Winterzeit erfolgt in der Weise, daß man die an den Decken und Wänden der Keller
hängenden Schnaken in vorsichtiger Weise mit Spiritussackeln [Stangen an denen sich ein
in Spiritus getränkter Wattebausch befindet) absengt, von der Decke abwärts . Mit Vorliebe
überwintern Ne Schnaken in solchen Kellern, in welchen sich eine Zentralheizanlage befindet,
auch in Stallungen und Gewächshäusern.

In solchen Räumen , in weichen ein Abflammen der Wände nicht angängig ist [Stall¬
ungen) empfiehlt sich das Zerdrücken der Schnaken mit feuchten Tüchern. Ein großer Haar¬
besen [mit langer Stange ) ivird mit einem feuchtenT »ch umwickelt und werden damit Wände
und Decken des Stalles abgerieben. Die Schnaken bleiben an dem feuchten Tuch hängen.

Für solche Hausbesitzer, welche die vorgeschriebene Schnakenveitllguug durch einen sach¬
kundigen Mann gegen eine geringe Vergütung ausführen lassen möchten, iverden ivir ge¬
eignete zuverlässige Persönlichkeiten bestellen und solche beauftragen, in den Häusern dieser-
haib anzusragen. Diese Beauftragten haben auch Kvntrole darüber zu führen, in ivelchen
Häusern die vorgeschriebeneVertilgung erfolgt ist. Die Gesamtausführung ivird polizeilich
kontrolliert werden.

Bad Homburg v. d. H., den 15. Dezember 1916.

Polizei -Verwaltung.
I . V. : Feigen.

Die Auszahlung der
Kriegsunterstützung

findet am Freitag  den 15. Dezember statt
und zwar:

a für Homburg im Stadtkassenlokal
12Uhr vorm, und v.2—5*/z Uhr nachm.

b) für Kirdorf auf dem Bezirksoorsteherbüro
von 81/2—12 Uhr Borm.

Die Stadtkasse ist für diesen Tag für den
anderen Geschäftsverkehr geschlvsiev.

Die Stadtkasse
Rahn . Schulze.

Eingetroffen:
6ußemailhellel

.in ollen öröhen
Carl Oollanö Bazar

neben 3er post

8 litt miti (| f
12 Mark pro Monat sofort zu vermieten.

HeuchelHeimerstraßeNr . 18.
E u ring.

- - - « iDb Homburg v. d. H. - Druck und Vertag der HofSuchiwuckereiC. I . Schick Sobn .Jnh . C. Freuden«,ann.
Verantwortlicher Schriftleiter Augu,t .pan»,
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